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Neufassung der Sportförderungsrichtlinien zum 01.01.2012 
 
Die derzeit geltenden Richtlinien der Stadt Helmstedt zur Förderung des Sports (Sportförde-
rungsrichtlinien) wurden vom Rat der Stadt Helmstedt in seiner Sitzung am 19.06.2008 be-
schlossen und traten anschließend rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft. Sie liegen der Vor-
lage als Anlage 1 bei. 
 
In verschiedenen Teilbereichen sind die Sportförderungsrichtlinien zwischenzeitlich inhaltlich 
nicht mehr sachgerecht. So wird insbesondere die Mehrheit der im Abschnitt D (sonstige 
laufende Zuschüsse) aufgeführten Bezuschussungsmöglichkeiten (z.B. für Vereinsjubiläen, 
Neugründungen von Sportvereinen und –abteilungen, herausragende Veranstaltungen) 
mangels entsprechender Haushaltsmittel tatsächlich nicht mehr vollzogen. Auch die im Ab-
schnitt F geregelte Investitionsförderung erfolgte aus gleichem Grund in dieser Form letztma-
lig im Jahr 2010. 
 
Es erscheint somit geboten, die Sportförderungsrichtlinien um die nicht mehr realisierten 
Fördersegmente zu bereinigen. 
 
Eine Anpassung der Richtlinien empfiehlt sich darüber hinaus angesichts des erklärten Ziels, 
die freiwilligen Leistungen auch im Bereich der Sportförderung zu senken. 
 
Verwaltungsseitig wird vor diesem Hintergrund vorgeschlagen, die Sportförderung rückwir-
kend ab dem 01.01.2012 auf der Basis der als Anlage 2 beigefügten (neuen) Sportförde-
rungsrichtlinien zu praktizieren. Dieser Neuvorschlag sieht eine ausschließliche Förde-
rung/Bezuschussung der folgenden Bereiche vor: 
 
• Sockelbetrag (Abschnitt B, lfd. Nr. 3 derzeitige Sportförderungsrichtlinien) 

• Zuschüsse Jugendarbeit (Abschnitt B, lfd. Nr. 4 derzeitige Sportförderungsrichtlinien) 

• Pflegekostenzuschüsse für vereinseigene Sportstätten (Abschnitt B, lfd. Nr. 5 derzei-
tige Sportförderungsrichtlinien) 

• Personalkosten Sportübungsleiter (Abschnitt E, lfd. Nr. 13.2 derzeitige Sportförde-
rungsrichtlinien) 

• Investitionsförderung für Baumaßnahmen - im Einzelfall - (Abschnitt F, lfd. Nr. 15 
derzeitige Sportförderungsrichtlinien) 

 
Es ist anzumerken, dass im Falle einer Umsetzung der hier vorgeschlagenen Förderpraxis 
die Investitionsförderung für Sachausgaben – nicht Baumaßnahmen - (Abschnitt F, lfd. Nr. 
14 derzeitige Sportförderungsrichtlinien) entfiele.  
 
Im Hinblick auf die Investitionsförderung von Baumaßnahmen im Sportstättenbereich sieht 
der Neuvorschlag der Richtlinien eine Fördermöglichkeit auf Basis jeweiliger Einzelfallent-
scheidungen des Rates vor. Dies führt einerseits zu einer Vereinfachung bzw. „Verschlan-



kung“ der Sportförderungsrichtlinien und eröffnet dem Rat andererseits die Möglichkeit, in 
dieser Thematik vollkommen freie Entscheidungen treffen und hierbei die Besonderheiten 
des jeweiligen Einzelfalls angemessen berücksichtigen zu können. 
 
Die im Hinblick auf die Investitionsförderung bislang geführte Prioritätenliste (siehe Anlage 3) 
wäre sodann in der Konsequenz aufzulösen und den darin aufgeführten Antragstellern die 
Nichtberücksichtigung ihres Zuschussantrages schriftlich mitzuteilen. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die nunmehr unter lfd. 2.3.2 vorgeschlagene Fest-
setzung der pauschalen Pflegekostenzuschüsse für  
 

• Schießsportanlage (Helmstedt) 

• Schießsportanlage (Ortsteile) 

• Reitsportanlage 

• Segelflugsportanlage 

• Kegelsportanlage 
 
auf der Basis des Beratungsergebnisses aus der Sitzung des ASE am 24.02.2011 erfolgte. 
Eine tabellarische Darstellung des diesbezüglichen Beratungsergebnisses ist insbesondere 
zur Information der neu hinzugewählten Ratsmitglieder als Anlage 4 beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Neufassung der Sportförderungsrichtlinien wird in der als Anlage 2 beigefügten Form 
beschlossen und tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
 
(Wittich Schobert) 
 
Anlagen 












































